
Homberg (Efze), den 27.05.2021

B E S C H L U S S

aus der 2. Sitzung
der Stadtverordnetenversammlung der Reformationsstadt Homberg (Efze)

am Donnerstag, 20.05.2021

öffentliche Sitzung

5. Flächenerwerb entlang der Efze zwischen dem Stadtteil Holzhausen
und der Kleingartenanlage „Bahnhofstraße“;
a) Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen und einer

Kleingartenanlage
b) Entwicklung einer Gesamtstrategie unter Einbeziehung der

Grundstücke in das Naherholungsgebiet „Wasserwiesen“

VL-90/2021

Beschluss:
a) Der notarielle Kaufvertrag UR-Nr.: 175 /2021 vom 06. Mai 2021 des

Notars Christoph Baumunk, Homberg (Efze), wird genehmigt. Die
Stadt erwirbt die Kleingartenanlage „Bahnhofstraße“ zum Gesamtpreis
von 79.782,00 €.

b) Die Verwaltung wird beauftragt mit dem Eigentümer der Grundstücke
Gemarkung Homberg, Flur 9, Flurstücke 80/1, 81/2 und 81/6 einen
notariellen Kaufvertrag zu schließen. Die Grundstücke werden zum
Pauschalpreis von 61.000,00 € von der Stadt erworben. Auf die
nachträgliche Genehmigung des Kaufvertrages wird verzichtet.

c) Weiterhin wird die Verwaltung beauftragt, mit dem Eigentümer des
Grundstückes Gemarkung Homberg, Flur 9, Flurstück 80/7, in
Grundstücksverhandlungen zu treten. Über das Ergebnis ist die
Stadtverordnetenversammlung in einer der nächsten Sitzung zu
unterrichten.
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